
Statistik der Bürgerentscheide und Bürgerbegehren in Baden-Württemberg 
und zur Beratungstätigkeit von Mehr Demokratie e.V. für das Kalenderjahr 2025  

 
Zentrale Kennzahlen auf einen Blick 

(Finaler Stand zum 31.12.2025) 
 

Gesamtzahl aktiver Verfahrensfälle (Bürgerbegehren/entscheide) im 
Kalenderjahr  

131 (davon 45 zum 
1.1.2026 noch aktiv) 

  

Zahl der 2025 durchgeführten Bürgerentscheide  29 
Davon: Anteil der Bürgerentscheide, die das Abstimmungsquorum erreicht 
haben und deshalb rechtswirksam sind 

93 %  
(27 von 29) 

Durchschnittliche Abstimmungsbeteiligung bei diesen Bürgerentscheiden (in 
Prozent aller Stimmberechtigten) 

56 % 

Gesamtzahl der Stimmberechtigten bei diesen Bürgerentscheiden 338.288 (= 4% aller 
Kommunalwahlberechtigten in 
Baden-Württemberg) 

Anteil der Bürgerentscheide, die durch Bürgerbegehren herbeigeführt wurden 92 % 
(23 von 29) 

Anteil der Bürgerentscheide, deren Ergebnis der Mehrheitsmeinung  
im Gemeinderat widersprach 

55 % 
(16 von 29) 

  

Bereits beschlossene Bürgerentscheide, die 2026 durchgeführt werden 16 
Davon: Anteil dieser bevorstehenden Bürgerentscheide, die durch 
Bürgerbegehren herbeigeführt wurden   

69 % 
(11 von 16) 

  

Zahl der 2025 eingereichten Bürgerbegehren  50 
Summe der für diese Bürgerbegehren gesammelten Unterschriften 123.291 
Durchschnittlicher Prozentsatz an Unterschriften von allen Stimmberechtigten, 
der bei diesen Bürgerbegehren erreicht wurde (vgl. gesetzl. Quorum: 7 %)  

13,6 % 

  

Zahl der Bürgerbegehren, die sich aktuell in der Phase der 
Unterschriftensammlung befinden, noch vor der Einreichung 

2 

Aktuelle Zahl der Bürgerbegehren in der Vorbereitungsphase, noch vor 
Beginn einer Unterschriftensammlung 

15 

Zahl geplanter Bürgerbegehren, die im laufenden Kalenderjahr vor oder 
während der Unterschriftensammlung aufgegeben wurden 

32 

  

Zahl der Bürgerbegehren (teilw. bereits im Vorjahr eingereicht), über deren 
Zulässigkeit Gemeinderäte im aktuellen Kalenderjahr entschieden haben  

46 

Davon: Anteil der Bürgerbegehren, die durch die Gemeinderäte für 
unzulässig erklärt wurden  

37 %  
(17 von 46) 

Davon: Anteil der Bürgerbegehren, die die Gemeinderäte freiwillig über-
nommen haben oder die nach einem Kompromiss zurückgezogen wurden 

4 %  
(2 von 46) 

  

Zahl der Bürgerbegehren/entscheide (teilweise noch aus Vorjahren), die im 
laufenden Kalenderjahr Gegenstand eines Widerspruchs- oder 
Gerichtsverfahrens waren/sind  

8 

Davon: Zahl derzeit noch anhängiger Widerspruchs- oder Gerichtsverfahren zu 
Bürgerbegehren/entscheiden (teilweise noch aus Vorjahren) 

3 

  

Anteil der Verfahrensfälle (Bürgerbegehren/entscheide), an denen Mehr 
Demokratie e.V. beratend beteiligt war, in unterschiedl. Phasen  

77 %  
(101 von 131) 

Zahl der Beratungskontakte von Mehr Demokratie e.V. zu diesen 
Verfahrensfällen 

480 

Durchschnittliche Zahl der Beratungskontakte pro Verfahrensfall 4,8 
Reine Beratungszeit in Arbeitsstunden zu diesen 
Bürgerbegehren/entscheiden  

497,5 

  

Zahl der Verfahren zu Einwohneranträgen im Kalenderjahr 12 
  

Zahl der Beratungskontakte zu anderen Verfahren (insb. Einwohneranträge) aus 
Baden-Württemberg 

60 

Zahl der Beratungskontakte zu Fällen aus anderen Bundesländern (alle 
Verfahrenstypen) 

30 

Zahl der Beratungskontakte insgesamt 570 
Reine Beratungszeit in Arbeitsstunden einschließlich von Beratungen  
zu anderen Verfahren 

577 

 


